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Artikel 4b

Gefährliche Arbeiten: Massnahmen zur berufli-
chen Eingliederung und zur Vorbereitung auf die 
berufliche Grundbildung
(Art. 29 Abs. 3 ArG)

1  Jugendliche ab 15 Jahren dürfen für gefährliche Arbeiten ausserhalb der beruflichen Grundbil-
dung beschäftigt werden, wenn die Arbeiten im Rahmen einer eidgenössischen oder kantonalen 
Massnahme zur beruflichen Eingliederung oder im Rahmen eines Angebots zur Vorbereitung auf 
die berufliche Grundbildung nach Artikel 12 BBG ausgeführt werden und die folgenden Voraus-
setzungen erfüllt sind:
a. Die Massnahme oder das Angebot wird gemäss eidgenössischen oder kantonalen Vorgaben 

von einer Behörde beaufsichtigt.
b. Es handelt sich um eine Tätigkeit, für die in einer Bildungsverordnung eine Ausnahme nach 

Artikel 4a Absatz 1 vorgesehen ist.
c. Der Betrieb verfügt über eine Bildungsbewilligung nach Artikel 20 Absatz 2 BBG, die die Be-

schäftigung Jugendlicher für gefährliche Arbeiten vorsieht.
d. Der Betrieb hält für die von den Jugendlichen ausgeführten Arbeiten die nach Artikel 4a Ab-

satz 1 im Anhang zu den Bildungsplänen definierten begleitenden Massnahmen der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes ein.

e. Die Jugendlichen werden von einer erfahrenen erwachsenen Fachkraft ausreichend und ange-
messen geschult und angeleitet, welche sie während der Ausführung der gefährlichen Arbei-
ten überwacht.

2 Schnupperlehren und einzelne Arbeitseinsätze im Rahmen eines vorübergehenden Unterrichtsaus-
schlusses sind keine Massnahmen zur beruflichen Eingliederung und zur Vorbereitung auf die be-
rufliche Grundausbildung. Es gilt Artikel 4.

3 Das Kantonale Arbeitsinspektorat kann einem Betrieb, der nicht über eine Bildungsbewilligung 
nach Artikel 20 Absatz 2 BBG verfügt, auf Gesuch hin eine Ausnahmebewilligung für die Beschäf-
tigung Jugendlicher ab 15 Jahren für gefährliche Arbeiten ausserhalb der beruflichen Grundbil-
dung erteilen, wenn die von ihm durchgeführte Kontrolle ergeben hat, dass die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 Buchstaben a, b, d und e erfüllt sind. Es kann die Ausnahmebewilligung befristen 
und mit Auflagen versehen. Ein Ausnahmefall liegt insbesondere dann vor, wenn der Betrieb be-
reits die notwendigen Massnahmen getroffen hat, um innerhalb eines Jahres eine Bildungsbewilli-
gung zu erlangen.
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Allgemein
Das Arbeitsgesetz erfasst alle tatsächlichen Ar-
beitsverhältnisse in Betrieben, für die das Arbeits-
gesetz zur Anwendung gelangt. Es ist daher auch 
anwendbar auf Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen, die im Rahmen einer Ausbildung oder 
zur Vorbereitung der Berufswahl tätig sind (vgl. 
Art. 1 Abs. 2 ArGV 1). Bei den Angeboten zur Vor-
bereitung auf die berufliche Grundbildung und 
zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt (Brücken-
angebote) ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Ju-
gendlichen in einem Betrieb tätig werden, der un-
ter den Anwendungsbereich des Arbeitsgesetzes 
fällt oder für welchen zumindest die Regeln zum 
Mindestalter anwendbar sind (vgl. Art. 2 Abs. 4 
ArG). Ob es sich um eine Arbeit im ersten oder 
zweiten Arbeitsmarkt handelt, ist für diese Beur-
teilung nicht relevant.

Absatz 1 
Eidgenössische oder kantonale Massnahmen zur 
beruflichen Eingliederung sind beispielsweise Mo-
tivationssemester (SEMO), die durch die Arbeits-
losenversicherung finanziert werden, Integrati-
onsangebote der Sozialhilfe oder Massnahmen 
der Invalidenversicherung (wie Massnahmen der 
Frühintervention [Art. 7d IVG], Integrationsmass-
nahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Ein-
gliederung [Art. 14a IVG] und Massnahmen be-
ruflicher Art [Art. 15 – 18d IVG]). Weiter gehören 
dazu namentlich berufsvorbereitende Angebote 
für jugendliche Migranten und Migrantinnen (u. 
a. Integrationsvorlehren). Als Angebote zur Vor-
bereitung auf die berufliche Grundbildung gel-
ten ferner vom Kanton initiierte praxis- und ar-
beitsweltbezogene Angebote nach Abschluss der 
obligatorischen Schulzeit, die das Programm der 
obligatorischen Schule im Hinblick auf die Anfor-
derungen der beruflichen Grundbildung ergänzen 
(siehe Art. 7 der Verordnung über die Berufsbil-
dung [BBV; SR 412.101] i. V. m. Art. 12 BBG).

Jugendliche dürfen gefährliche Arbeiten im Rah-
men von Brückenangeboten nur dann ausfüh-
ren, wenn die Tätigkeit nicht nur im Rahmen ei-
ner eidgenössischen oder kantonalen Massnahme 
zur beruflichen Eingliederung oder im Rahmen ei-
nes Angebots zur Vorbereitung auf die berufliche 
Grundbildung erfolgt, sondern auch die Kriterien 
nach Buchstabe a, b, c, d und e kumulativ erfüllt.

Buchstabe a
Die Aufsicht erfolgt gemäss den kantonalen oder 
eidgenössischen Vorgaben. 

Buchstabe b
Bei den gefährlichen Tätigkeiten, welche die Ju-
gendlichen in Brückenangeboten wahrnehmen, 
muss es sich um für die berufliche Grundbildung 
unentbehrliche Tätigkeiten handeln, für welche 
im Anhang des Bildungsplans Massnahmen defi-
niert wurden.

Buchstabe c
In Betrieben mit vorliegender Bildungsbewilligung 
kann davon ausgegangen werden, dass sie bereits 
auf die besondere Verantwortung im Umgang mit 
Jugendlichen sensibilisiert sind. Diese Betriebe er-
füllen somit die Voraussetzungen zur Vermitt-
lung der Inhalte der praktischen Ausbildung und 
die weiteren Auflagen, die in der jeweiligen Bil-
dungsverordnung festgehalten sind. Zu den Vor-
aussetzungen gehören die nötige Infrastruktur (z. 
B. einen für Lernende eingerichteten Arbeitsplatz, 
eine persönliche Schutzausrüstung), die Festle-
gung der von Jugendlichen zu verrichtenden Ar-
beiten sowie die Qualifikation der Berufsbildner.

Buchstabe d
Dies bedeutet, dass die im Anhang zu den Bil-
dungsplänen festgelegten begleitenden Massnah-
men zu Arbeitssicherheit sowohl für Jugendliche, 
die eine berufliche Grundbildung absolvieren, als 
auch für Jugendliche, die im Rahmen eines Über-
gangsangebots beschäftigt werden, einzuhalten 
sind.
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Buchstabe e
Diese Bedingung bezieht sich auf Artikel 19 ArGV 
5. Ähnliche Vorgaben befinden sich in den An-
hängen 2 zu den Bildungsplänen.

Absatz 2
Punktuelle Arbeitsleistungen während eines vo-
rübergehenden Ausschlusses von der Schule (Ti-
me-out, Praktikum oder Trennungsaufenthalt) 
sind nicht Brückenangeboten gleichzusetzen. Dies 
unabhängig davon, ob sie in den Geltungsbereich 
des Arbeitsgesetzes fallen oder nicht.
Die Schnupperlehre ist zwar ein nützliches und be-
liebtes Instrument, um die Motivation, das Interes-
se und die Eignung eines Jugendlichen in einem 
bestimmten Unternehmen konkret zu erkennen. 
Dennoch gibt es im Falle einer Schnupperlehre 
keinen ausreichenden Grund, Jugendliche in ei-
nem so kurzen Zeitraum gefährliche Arbeiten ver-
richten zu lassen.

Absatz 3
Die Massnahmen, die ein Betrieb zu ergreifen hat, 
sind: Ausbildung einer Berufsbildnerin / eines Be-
rufsbildners, Einrichtung eines Arbeitsplatzes ge-
mäss Bildungsverordnung sowie Einreichung ei-
nes entsprechenden Antrags beim kantonalen 
Berufsbildungsamt. Es ist wichtig zu berücksich-
tigen, dass es sich hierbei um eine einmalige Aus-
nahme handelt, die damit gerechtfertigt werden 
kann, dass die Beschäftigung von Jugendlichen 
mit gefährlichen Arbeiten auf nationaler und in-
ternationaler Ebene grundsätzlich verboten ist 
(vgl. Art. 4).


